
In der Gesetzessammlung veröffentlicht im Juni 2006 141.41

nGS 41–38

Neudruck Juni 2006

Ermächtigungsverordnung
vom 22. Juni 2004 1

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erlässt

in Ausführung von Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes vom
16. Juni 1994 2

als Verordnung:

Art. 1. Beamte und Angestellte handeln im Namen des Departe-
mentes bzw. der Staatskanzlei oder für die Dienststelle, soweit sie
nach den Anhängen zu diesem Erlass dazu ermächtigt sind.

Vorbehalten bleibt die besondere Ermächtigung in weiteren Er-
lassen.

Art. 2. Die Leiterin oder der Leiter des Rechtsdienstes:
a) handelt für das Departement:
 1. wenn dieses die Regierung in Verwaltungsverfahren und in

Verfahren der Verwaltungsrechtspflege vertritt;
 2. wenn Verfügungen oder Entscheide des Departementes an-

gefochten werden;
b) schreibt Verfahren nach Art. 57 und Art. 96 Abs. 2 des Gesetzes

über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965 3 ab, wenn
Kosten zu erheben oder zu verlegen sind;

c) erlässt für das Departement aufsichtsrechtliche Genehmigungen
und Bewilligungen nach dem Gemeindegesetz vom 23. August
1979 4, soweit nach den Anhängen zu diesem Erlass nicht andere
Beamte oder Angestellte dazu ermächtigt sind.

                      

1 nGS 39–65. In Vollzug ab 1. Oktober 2004. Geändert durch Abschnitt II des
IV. Nachtrags zum GeschR vom 31. Mai 2005, nGS 40–48, (sGS 141.3);
Nachtrag vom 31. Januar 2006, nGS 41–23.

2 sGS 140.1.
3 sGS 951.1.
4 sGS 151.2.
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Art. 3. Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter trifft ver-
fahrensleitende Anordnungen nach dem Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege vom 16. Mai 1965 1, insbesondere:
a) Ermittlung des Sachverhalts und Erhebung der Beweise nach

Art. 12 VRP;
b) Fristansetzung nach Art. 17 Abs. 1, Art. 48 Abs. 2 und Art. 50

Abs. 2 VRP;
c) Einladung zur Vernehmlassung nach Art. 15 Abs. 1 und Art. 53

Abs. 1 VRP;
d) Erhebung eines Kostenvorschusses nach Art. 96 Abs. 1 VRP;
e) Sistierung des Verfahrens und Aufhebung der Sistierung;
f) Abschreibung nach Art. 57 und Art. 96 Abs. 2 VRP, soweit nicht

die Leiterin oder der Leiter des Rechtsdienstes zuständig ist.

Art. 4. Das Generalsekretariat bescheinigt, ob beim Departement
Verfügungen oder Entscheide der Vorinstanz angefochten wurden.

Die Staatskanzlei bescheinigt, ob bei der Regierung Verfügun-
gen oder Entscheide der Vorinstanz angefochten wurden.

Art. 5. Soweit nach den Anhängen zu diesem Erlass nicht andere
Beamte oder Angestellte dazu ermächtigt sind, erlässt die Amts-
leiterin oder der Amtsleiter für das Departement Verfügungen nach
der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom
21. April 1998 2 über:
a) Verzeichnisse über geeignete Anbieter;
b) Ausschreibung, Auswahl und Ausschluss von Anbietern;
c) den Abbruch des Verfahrens.

Art. 6. Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter vertritt das
Departement am Vermittlungsvorstand in Verfahren nach dem
Verantwortlichkeitsgesetz vom 7. Dezember 1959 3.

Art. 7. Die Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum
eidgenössischen Gewässerschutzgesetz vom 13. Mai 1975 4 wird
wie folgt geändert:

Art. 66. Das Amt für Umweltschutz sichert unab-
hängig von der Beitragshöhe im Rahmen des Vor-
anschlags Staatsbeiträge zu.

Diese werden unter dem Vorbehalt zugesichert,
dass auch der Bund für die gleichen Anlagen und
Anlageteile Beiträge zusichert.

                      

1 sGS 951.1.
2 sGS 841.11.
3 sGS 161.1.
4 sGS 752.11.
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Art. 8. Die Ermächtigungsverordnung vom 5. Mai 1997 1 wird auf-
gehoben.

Art. 9. Dieser Erlass wird ab 1. Oktober 2004 angewendet.

                      

1 nGS 38–29 (sGS 141.41).
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Anhang 1 

Staatskanzlei
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Staatskanzlei

Verwaltungseinheit,
in deren Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Staatskanzlei1 Beglaubigung der Echtheit
von Unterschriften und
Dokumenten sowie Aus-
stellung amtlicher Zeug-
nisse und Bescheinigungen

Art. 35ter des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch;
Verordnung über die Be-
glaubigung privater Unter-
schriften

Sachbearbeiter der
Zentralen Dienste

Staatskanzlei Einzug der Gebühren der
Regierung und der Staats-
kanzlei

Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs;
Einführungsgesetz zum
Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs

Rechnungsführer
Zentrale Dienste

Staatskanzlei Abschluss von Verträgen
im Bereich Drucksachen

 Sachbearbeiter
Publikationen des
Rechtsdienstes:
Abschluss von
Verträgen bis
Fr. 100 000.–

Staatskanzlei Abschluss von Verträgen
über den Einkauf von
Büromaterial (einschliess-
lich Abschluss von Miet-
und Leasingverträgen).
Bezüge aus Rahmenverträ-
gen können die Limiten
übersteigen.

 – Leiter der
Materialzentrale:
Abschluss von
Verträgen bis
Fr. 100 000.–

– Sachbearbeiter
Büromaterial bzw.
Sachbearbeiter
Druckbereich:
Abschluss von
Verträgen bis
Fr. 10 000.–

1 Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Anhang 2

Volkswirtschaftsdepartement
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement

Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Volkswirtschafts-
departement

Verlängerung der erwei-
terten Ladenöffnungszeiten
für Autobahnraststätten

Art. 10 Abs. 2 des
Gesetzes über Ruhetag
und Ladenöffnung

Leiter der Abtei-
lung Ausländer/
Gewerbe des Amtes
für Wirtschaft

Volkswirtschafts-
departement

– Bewilligung zum vor-
zeitigen Projektbeginn

– Abschluss von Teil-
und Schlusszahlungs-
vereinbarungen

– Fristverlängerungen für
die Einreichung von
Sicherheiten und
Schlussabrechnungen

– Auszahlung von Zins-
kostenbeiträgen nach
Förderverordnung

Art. 1 der Vollzugsverord-
nung zur Bundesgesetz-
gebung über Investitions-
hilfe für Berggebiete

Bereichsleiter
und Sachbearbeiter
der Abteilung
Standortförderung
des Amtes für
Wirtschaft

Volkswirtschafts-
departement

jährliche Aufteilung der
kantonalen Zusicherungs-
limite auf die Regionen

Art. 1 der Vollzugsverord-
nung zur Bundesgesetz-
gebung über Investitions-
hilfe für Berggebiete

Leiter des Amtes
für Wirtschaft

Volkswirtschafts-
departement

Ausübung der Klägerrechte
in Tierschutzstrafverfahren

Art. 50 des Strafprozess-
gesetzes

Kantonstierarzt

Volkswirtschafts-
departement

Wahl der Tierärzte mit
amtlichen Aufgaben

Art. 3 Bst. a des Veterinär-
gesetzes

Kantonstierarzt

Volkswirtschafts-
departement

Wahl der Bieneninspek-
toren

Art. 3 Bst. b des Veterinär-
gesetzes

Kantonstierarzt

Volkswirtschafts-
departement

Erteilung und Entzug von
Viehhandelspatenten

Art. 3 Bst. c des Veterinär-
gesetzes

Kantonstierarzt

Volkswirtschafts-
departement

Erteilen der Bewilligung
zur Ausübung des Tier-
arztberufes mit eigener
Praxis oder in leitender
Stellung

Art. 9 des Veterinär-
gesetzes

Kantonstierarzt

Volkswirtschafts-
departement

Ausübung der Klägerrechte
in Strafverfahren bei
Widerhandlungen gegen
umweltrelevante Bestim-
mungen des Waldrechts

Art. 50 des Strafprozess-
gesetzes

Kantonsoberförster
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Dienststellen

Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für
Wirtschaft

Plan- und Betriebs-
bewilligung

Art. 7 f. des eidgenössischen
Arbeitsgesetzes i.V. m. Art. 2
der Vollzugsverordnung
zur Gesetzgebung über die
Arbeit in Industrie, Gewerbe
und Handel

Leiter und
Sachbearbeiter
der Abteilung
Arbeitsinspektorat

Amt für
Wirtschaft

Aufstellungs- und 
Inbetriebnahme-
bewilligung für:

– Dampfkessel und
Dampfgefässe

  Art. 32 der eidgenössischen
Verordnung betreffend
Aufstellung und Betrieb
von Dampfkesseln und
Dampfgefässen i.V. m.
Art. 1 der Verordnung über
Aufstellung und Betrieb
von Dampfkesseln und
Dampfgefässen

Leiter und
Sachbearbeiter
der Abteilung
Arbeitsinspektorat

– Druckbehälter Art. 16 der eidgenössischen
Verordnung betreffend
Aufstellung und Betrieb
von Druckbehältern i.V. m.
Art. 1 der Verordnung über
Aufstellung und Betrieb von
Druckbehältern

Leiter und
Sachbearbeiter
der Abteilung
Arbeitsinspektorat

Amt für
Wirtschaft

Arbeitszeitbewilligungen Art. 17 ff. des eidgenössi-
schen Arbeitsgesetzes
i.V. m. Art. 2 der Vollzugs-
verordnung zur Gesetz-
gebung über die Arbeit in
Industrie, Gewerbe und
Handel

Leiter und
Sachbearbeiter
der Abteilung
Arbeitsinspektorat

Amt für
Wirtschaft

1
Erteilen und Entzug von
Bewilligungen für die
Ausübung des
Reisendengewerbes

Art. 2, 8 und 10 des
Bundesgesetzes über das
Gewerbe der Reisenden

Leiter und Sach-
bearbeiter der
Abteilung Aus-
länder/Gewerbe
Juristischer
Mitarbeiter der
Abteilung Dienste

Amt für
Wirtschaft

Bewilligung für Film-
vorführungen

Art. 8 des Gesetzes über
Filmvorführungen

Leiter und Sach-
bearbeiter der
Abteilung Aus-
länder/Gewerbe

Amt für
Wirtschaft

Ausnahmebewilligung von
den zeitlichen Beschrän-
kungen im Filmgewerbe

Art. 5 der Vollzugsverord-
nung zum Gesetz über
Filmvorführungen

Leiter der Abtei-
lung Ausländer/
Gewerbe

1   Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für
Wirtschaft

Taxfestlegung im Film-
gewerbe

Art. 18 des Gesetzes über
Filmvorführungen und
Art. 21 der Vollzugs-
verordnung zum Gesetz
über Filmvorführungen

Leiter und Sach-
bearbeiter der
Abteilung Aus-
länder/Gewerbe

Amt für
Wirtschaft

Bewilligung für
freiwillige öffentliche
Versteigerungen

Art. 18 des Wander-
gewerbegesetzes und
Art. 11 der Wander-
gewerbeverordnung

Leiter und Sach-
bearbeiter der
Abteilung Aus-
länder/Gewerbe

Amt für
Wirtschaft

Erteilen und Entzug von
Bewilligungen zur
Gewährung und Vermitt-
lung von Konsumkrediten

Art. 2 der Vollzugsverord-
nung zur Bundesgesetz-
gebung über den Konsum-
kredit

Leiter der Abtei-
lung Ausländer/
Gewerbe
Leiter und juris-
tischer Mitarbeiter
der Abteilung
Dienste

Amt für
Wirtschaft

1
Verfügen von Sanktionen Art. 9 des Bundesgesetzes

über die minimalen Ar-
beits- und Lohnbedingun-
gen für in die Schweiz
entsandte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und
flankierende Massnahmen

Leiter und juris-
tischer Mitarbeiter
der  Abteilung
Ausländer/
Gewerbe
Juristischer Mit-
arbeiter der Abtei-
lung Dienste

Amt für
Wirtschaft
(als kantonale
Arbeitsmarkt-
behörde)

Arbeitsbewilligung für
kontrollpflichtige Aus-
länder: Verfügungen und
Sanktionen

Bundesgesetz über
Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausländer;
eidgenössische Vollzie-
hungsverordnung zum
Bundesgesetz über Aufent-
halt und Niederlassung
der Ausländer;
Verordnung über die
Einführung des freien
Personenverkehrs;
eidgenössische Verord-
nung über die Begrenzung
der Zahl der Ausländer

Leiter und Sach-
bearbeiter der
Abteilung Aus-
länder/Gewerbe

1   Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                                gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für Arbeit
(als kantonale
Amtsstelle)

Vollzug der Arbeitslosen-
versicherung

eidgenössische und
kantonale Gesetzgebung
über die Arbeitslosen-
versicherung

Leiter, juristische
Mitarbeiter und
Sachbearbeiter der
Abteilung Präven-
tion/Qualität ein-
schliesslich Leiter
und Personalbe-
rater der regio-
nalen Arbeitsver-
mittlungszentren
Leiter und Mitar-
beiter des Rechts-
dienstes
Leiter und Mitar-
beiter der Abtei-
lung Arbeitslosen-
kasse sowie Leiter
und Mitarbeiter des
Bereichs Kurz-
arbeit und Schlecht-
wetterbewilligun-
gen der Abteilung
Prävention/Qualität

 Besonderheit: Vertrags-
abschluss

 Amtsleiter, Leiter
der Abteilung
Prävention/Quali-
tät und Leiter des
Rechtsdienstes:
kollektiv zu zweien

Amt für Arbeit Bewilligung zur privaten
Arbeitsvermittlung und
Bewilligung zum Personal-
verleih

eidgenössisches Arbeits-
vermittlungsgesetz und
Art. 11 des Gesetzes über
Arbeitslosenversicherung
und Arbeitsvermittlung

Sachbearbeiter
des Bereichs Be-
willigungsstelle für
private Vermittler
der Abteilung
Prävention/ Qua-
lität

Kantonsforstamt Verfügen von Pflege-
eingriffen, Erlass von
Weisungen über Begrün-
dung und Pflege von
Jungwald

Art. 24 des Einführungsge-
setzes zur eidgenössischen
Waldgesetzgebung

Kreisoberförster

Kantonsforstamt Anordnen von Massnahmen
betreffend Waldschäden

Art. 26 des Einführungsge-
setzes zur eidgenössischen
Waldgesetzgebung

Kreisoberförster
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Landwirtschafts-
amt1

– Vollzug der Direkt-
zahlungsverordnung

Art. 2 der Landwirtschafts-
verordnung

Leiter der
Abteilung Vollzug

– Vollzug der Ackerbau-
beitragsverordnung

– Vollzug der Sömme-
rungsbeitragsverordnung

– Vollzug der landwirt-
schaftlichen Begriffs-
verordnung

Landwirtschafts-
amt

Bewilligung von
Ausnahmen vom
Zerstückelungsverbot

Sachbearbeiter des
Bereichs bäuer-
liches Bodenrecht

Art. 60 Abs. 1 Bst. a und d
des Bundesgesetzes über
das bäuerliche Bodenrecht
i.V. m. Art. 2 der Landwirt-
schaftsverordnung

Landwirtschafts-
amt

Bewilligung zum Erwerb
von landwirtschaftlichen
Gewerben und Grund-
stücken:
– Erteilen der Bewilligung

an Selbstbewirtschafter

Art. 61 ff. des Bundesge-
setzes über das bäuerliche
Bodenrecht i.V. m. Art. 2
der Landwirtschafts-
verordnung – Sachbearbeiter

des Bereichs
bäuerliches
Bodenrecht

– Besonderheit: Erteilen
von Ausnahmebewilli-
gungen

– Amtsleiter

Landwirtschafts-
amt

Bewilligung des Pacht-
zinses für landwirtschaft-
liche Gewerbe

Sachbearbeiter des
Bereichs landwirt-
schaftliche Pacht

Art. 42 ff. des Bundes-
gesetzes über die landwirt-
schaftliche Pacht i.V. m.
Art. 2 der Landwirtschafts-
verordnung

Landwirtschafts-
amt

– Grundbuchanmerkungen
bei Strukturverbesse-
rungen:

Art. 104 des eidgenös-
sischen Landwirtschafts-
gesetzes und Art. 42 der
eidgenössischen Struktur-
verbesserungsverordnung

– Bodenverbesserungen – Leiter der Abtei-
lung Melioration

– Landwirtschaftliche
Gebäude

– Landwirtschaft-
liche Kreditkasse

1   Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                                gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Landwirtschafts-
amt

Vollzug des Pflanzen-
schutzes

Besonderheit: Anordnung
von Bekämpfungsmass-
nahmen gegen andere
Schadorganismen

Eidgenössische und kanto-
nale Gesetzgebung über den
Pflanzenschutz;
Art. 34 der eidgenössischen
Pflanzenschutzverordnung

Leiter der Fach-
stelle für Pflanzen-
schutz
Amtsleiter

Landwirtschafts-
amt

Vollzug der Vorschriften
über den Weinbau

Eidgenössische und kanto-
nale Gesetzgebung über den
Weinbau

Leiter der Fach-
stelle für Weinbau

Besonderheit: Weisungen
betreffend Weinlesekont-
rolle und kontrollierte
Ursprungsbezeichnung

Art. 30 Bst. a und Art. 41 der
Landwirtschaftsverordnung

Amtsleiter
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Anhang 31

Departement des Innern
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement

Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Departement
des Innern

Namensänderung Art. 30 des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches;
Art. 7bis des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Eheungültigkeitsverfahren Art. 106 Abs. 1  des Schwei-
zerischen Zivilgesetz-
buches und
Art. 7bis des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Aussprechung der
Adoption

Art. 268 des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches
und Art. 7bis des Ein-
führungsgesetzes zum
Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Feststellung des Bürger-
rechts eines Findelkindes

Art. 2 Abs. 2 des Bürger-
rechtsgesetzes

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Vertretung des Kantons
St.Gallen vor Bundes-
behörden in Bürgerrechts-
fragen

Art. 16 und 21 des Bürger-
rechtsgesetzes

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Bürgerrechtsentlassung Art. 17 und 18 Abs. 1 des
Bürgerrechtsgesetzes

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Feststellung des Kantons-
und Gemeindebürgerrechts

Art. 22 Abs. 1 des Bürger-
rechtsgesetzes

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

Departement
des Innern

Beschwerde in Bürger-
rechtsangelegenheiten

Art. 22 Abs. 2 des Bürger-
rechtsgesetzes

Leiter des Amtes
für Bürgerrecht
und Zivilstand

1   Geändert durch IV. Nachtrag zum GeschR.
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Departement
des Innern

Bezeichnung der Auf-
sichtsbehörde über
Stiftungen, deren Zweck
sich über eine Gemeinde
hinaus erstreckt

Art. 84 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches;
Art. 46 des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch

Leiter des Amtes
für berufliche
Vorsorge und
Stiftungen

Departement
des Innern

Umwandlung und
Aufhebung von Stiftungen

Art. 85, 86 und 88 Abs. 1
des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches;
Art. 46 des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch

Leiter des Amtes
für berufliche
Vorsorge und
Stiftungen

Departement
des Innern

Genehmigung im
Rechnungswesen

Art. 185 Abs. 2 und
Art. 194 Abs. 2 des
Gemeindegesetzes

Leiter des Amtes
für Gemeinden

Departement
des Innern

Kontenrahmen und
Aufbewahrung der Buch-
haltungen

Art. 7 Abs. 2 und  3 sowie
Art. 37 Abs. 2 der Haushalt-
verordnung

Leiter des Amtes
für Gemeinden

Departement
des Innern

Anrechnung von Ausgaben
im Finanzausgleich bis
Fr. 200 000.–

Art. 14 Abs. 1 Bst. b und
Art. 17 Abs. 1 der Voll-
zugsverordnung zum
Finanzausgleichsgesetz

Leiter des Amtes
für Gemeinden

Departement
des Innern

1
Erteilung und Widerruf der
Anerkennung von Heimen
und Einrichtungen nach der
Interkantonalen Verein-
barung für Soziale Ein-
richtungen

Art. 3 und 4 der Verordnung
zur Interkantonalen Verein-
barung für Soziale Ein-
richtungen

Leiter der
Verbindungsstelle

Departement
des Innern

1
Genehmigung von Jahres-
rechnung und Nettotages-
kosten sowie von unvorher-
sehbaren Ausgaben

Art. 8 Abs. 1 Bst. a, b und d
sowie Art. 8 Abs. 2 der
Verordnung zur Inter-
kantonalen Vereinbarung
für Soziale Einrichtungen

Leiter der
Verbindungsstelle

Departement
des Innern

Geschäftsverkehr in der
interkantonalen Sozialhilfe

Art. 29 des eidgenössischen
Zuständigkeitsgesetzes

Sachbearbeiter der
Sozialhilfe

Departement
des Innern

1
Richtigstellungsbegehren
und Einsprachen in der
interkantonalen Sozialhilfe

Art. 28 und 33 des eidge-
nössischen Zuständigkeits-
gesetzes

Leiter der Abteilung
Kinder, Jugend und
Sozialhilfe des
Amtes für Soziales

1   Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Departement
des Innern

1
Beschwerden gegen
Abweisungsbeschlüsse
in der interkantonalen
Sozialhilfe

Art. 34 Abs. 2 des eidge-
nössischen Zuständigkeits-
gesetzes

Leiter der
Abteilung Kinder,
Jugend und
Sozialhilfe des
Amtes für Soziales

Departement
des Innern

1
Erteilung und Widerruf der
Betriebsbewilligung für
Behinderteneinrichtungen

Art. 1 Abs. 1 und Art. 4
der Verordnung über
Behinderteneinrichtungen

Leiter der Abtei-
lung Alter und
Behinderung des
Amtes für Soziales

Departement
des Inneren

1
Erteilung und Widerruf
der Betriebsbewilligung
für private Betagten- und
Pflegeheime

Art. 32 des Sozialhilfe-
gesetzes;
Art. 2 und 5 der Verord-
nung über private Betag-
ten- und Pflegeheime

Leiter der Abtei-
lung Alter und
Behinderung des
Amtes für Soziales

Departement
des Innern

Genehmigung der Wahl
des Sektionschefs

Art. 2 des Gesetzes über
das Militärwesen

Leiter des Amtes
für Militär und
Zivilschutz

Departement
des Innern

Erteilung und Entzug
der Anerkennung von
Schiessvereinen sowie
Prüfung der Statuten der
Schiessvereine

Art. 125 Abs. 1 des eidge-
nössischen Militärgesetzes;
Art. 19 und 51 der eidge-
nössischen Schiessordnung

Leiter des Amtes
für Militär und
Zivilschutz

Departement
des Innern

Beschaffung und Unterhalt
der persönlichen Aus-
rüstung und Vergabe in
Heimarbeit

Art. 106 und 110 des
eidgenössischen Militär-
gesetzes;
Art. 3 der eidgenössischen
Verordnung über die
Ausrüstung der Armee;
Art. 1 des Gesetzes über
das Militärwesen

Leiter des Amtes
für Militär und
Zivilschutz

1   Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Dienststellen
Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für
Soziales

1
Erteilung und Ver-
weigerung von Kosten-
gutsprachen

Art. 13 und 17 der
Verordnung zur Interkanto-
nalen Vereinbarung für
Soziale Einrichtungen

Leiter der
Verbindungsstelle

Amt für
Soziales

1
Bewilligung zur Aufnahme
ausländischer Pflege- und
Adoptivkinder

Art. 6 ff. der eidgenössi-
schen Verordnung über die
Aufnahme von Pflege-
kindern;
Art. 2 der Pflegekinder-
verordnung

Leiter der
Abteilung Kinder,
Jugend und
Sozialhilfe des
Amtes für Soziales

Amt für
Soziales

1
Erteilung und Widerruf
der Betriebsbewilligung
für Kinder- und Jugend-
einrichtungen

Art. 13 Abs. 1 und Art. 20
der eidgenössischen Ver-
ordnung über die Aufnahme
von Pflegekindern;
Art. 2 Abs. 1 und Art. 8
der Verordnung über
Kinder- und Jugendheime

Leiter der
Abteilung Kinder,
Jugend und
Sozialhilfe des
Amtes für Soziales

Amt für
Soziales

1
Schliessung von
Behinderteneinrichtungen

Art. 11 Abs. 2 der Ver-
ordnung über Behinderten-
einrichtungen

Leiter der
Abteilung Alter
und Behinderung
des Amtes für
Soziales

Amt für Militär
und Zivilschutz

Disziplinarstrafverfügung Art. 195 Abs. 4 des
eidgenössischen Militär-
strafgesetzes

Leiter des Amtes
für Militär
und Zivilschutz
und Leiter
Kreiskommando

Amt für Militär
und Zivilschutz

Strafverfügung betreffend
Kontrollwesen

Art. 133 Abs. 1 der eidge-
nössischen Verordnung
über das militärische Kont-
rollwesen

Leiter des Amtes
für Militär
und Zivilschutz
und Leiter
Kreiskommando

Amt für Militär
und Zivilschutz

Beschwerdeentscheide
gegen Bussenverfügungen
der Sektionschefs

Art. 137 der eidgenös-
sischen Verordnung über
das militärische Kontroll-
wesen

Leiter des Amtes
für Militär
und Zivilschutz
und Leiter
Kreiskommando

Amt für Militär
und Zivilschutz

Umwandlung von Bussen
in Arrest

Art. 146 Abs. 4 der eidge-
nössischen Verordnung über
das militärische Kontroll-
wesen

Leiter des Amtes
für Militär
und Zivilschutz
und Leiter
Kreiskommando

1 Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für Militär
und Zivilschutz

Verfügungen und Mah-
nungen nach der Bundes-
gesetzgebung über die
Wehrpflichtersatzabgabe

Art. 1 der Verordnung
zur Bundesgesetzgebung
über die Wehrpflicht-
ersatzabgabe

Leiter der
Abteilung
Wehrpflicht-
ersatzabgabe

Amt für Militär
und Zivilschutz

Vorzeitige Entlassung von
Schutzdienstpflichtigen

Art. 2 der eidgenössischen
Verordnung über den
Zivilschutz

Koordinationsstelle
für Bevölkerungs-
schutz

Amt für Militär
und Zivilschutz

Verfügung über die
Abkürzung von Aus-
bildungsgängen von
Dienstpflichtigen

Art. 3 der Weisungen des
Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz über die Ab-
solvierung und Durchfüh-
rung der Zivilschutzkurse

Ausbildungschef
der Abteilung
Zivilschutz

Amt für Militär
und Zivilschutz

Aufhebung von Schutz-
räumen

Art. 49 des eidgenössischen
Bevölkerungs- und Zivil-
schutzgesetzes

Leiter Bauten
und Material der
Abteilung Zivil-
schutz

Amt für Militär
und Zivilschutz

Festlegung von Art, An-
zahl und Ort von Bauten

Art. 24 der Verordnung
zum Einführungsgesetz zur
Bundesgesetzgebung über
den Zivilschutz

Leiter der Abtei-
lung Zivilschutz

Amt für Militär
und Zivilschutz

Genehmigung von Ver-
trägen betreffend sanitäts-
dienstliche Anlagen

Art. 35 Abs. 2 der Verord-
nung zum Einführungs-
gesetz zur Bundesgesetz-
gebung über den Zivil-
schutz

Leiter der Abtei-
lung Zivilschutz

Amt für Militär
und Zivilschutz

Anordnung von Ersatz-
vornahmen, Festlegung
von Ausgleichsgebieten,
Festlegung der Mehrkosten
je Schutzplatz

Art. 36 der Verordnung
zum Einführungsgesetz
zur Bundesgesetzgebung
über den Zivilschutz

Leiter der Abtei-
lung Zivilschutz
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Anhang 4

Erziehungsdepartement
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement

Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Erziehungs-
departement 1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
Mitarbeitende des Bera-
tungsdienstes Schule des
Erziehungsdepartementes

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Generalsekretär

Erziehungs-
departement1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
übrige öffentlich-rechtliche
Angestellte des Erzie-
hungsdepartementes

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Leiter des Dienstes
für Recht und
Personal

Erziehungs-
departement 1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
das Verwaltungs- und
Dienstpersonal der Mittel-
schulen

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Rektor der
Mittelschule

Erziehungs-
departement1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
das Verwaltungs- und
Dienstpersonal der Päda-
gogischen Hochschule
St.Gallen

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Rektor der
Pädagogischen
Hochschule
St.Gallen

Erziehungs-
departement 1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
das Verwaltungs- und
Dienstpersonal der Berufs-
bildungszentren

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Rektor des Berufs-
bildungszentrums

Erziehungs-
departement1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
die Leitungen der Berufs-
und Laufbahnberatungen

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

                      

1 Eingefügt durch II. Nachtrag.
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Erziehungs-
departement1

Wahl und dienstrechtliche
Verfügungen (ohne Beför-
derung und Kündigung) für
das Personal der Berufs-
und Laufbahnbera-
tungen

Art. 6 Abs.  3 der Verord-
nung über den Staatsdienst
und Art. 92 Abs.  1 des
Staatsverwaltungsgesetzes

Leiter der
Zentralstelle für
Berufsberatung

Erziehungs-
departement

Genehmigung des Stellen-
plans der anerkannten
Sonderschulen (Bewilli-
gung des Pensenpools)

Art. 11 und 14 des Geset-
zes über Kantonsbeiträge
an private Sonderschulen

Leiter der Abteilung
Sonderpädagogik
des Amtes für
Volksschule

Erziehungs-
departement

Erneuerung der Anerken-
nung von Sonderschulen

Art. 14 der Sonderschul-
verordnung

Leiter der Abteilung
Sonderpädagogik
des Amtes für
Volksschule

Erziehungs-
Departement

2
Kostengutsprache vor
dem Eintritt in eine ausser-
kantonale Sonderschule

Art. 21bis des Gesetzes
über Kantonsbeiträge an
private Sonderschulen
i.V. m. Art. 37 der Sonder-
schulverordnung

Leiter des Amtes für
Bildungsfinanzen

Erziehungs-
Departement

2
Verfügung der Beitrags-
berechtigung vor Beginn
der Sonderschulung im
Einzelfall

Art. 37bis der Sonder-
schulverordnung

Leiter des Amtes für
Bildungsfinanzen

Erziehungs-
departement

Erteilung von Urlaub bis zu
vier Wochen an Lehrkräfte
der Mittelschulen

Art. 38 Abs. 1 Bst. b der
Mittelschulverordnung

Leiter des Amtes für
Mittelschulen

Erziehungs-
departement

Befreiung auswärtiger
Schüler vom Schulgeld bei
Gegenrecht des Herkunfts-
kantons

Abschnitt III Ziff. 2 des
Tarifes der Schulgelder
und Gebühren der staat-
lichen Mittelschulen
und der Pädagogischen
Hochschule

Leiter des Amtes für
Mittelschulen

Erziehungs-
departement

Erteilung von Urlaub bis
zu vier Wochen an Dozie-
rende der Pädagogischen
Hochschule St.Gallen

Art. 20 Bst. b der Voll-
zugsverordnung zum Ge-
setz über die Pädagogische
Hochschule

Leiter des Amtes für
Hochschulen

Erziehungs-
departement

Festsetzung der Einzugs-
gebiete der Berufsschulen,
der Berufsmittelschulen
und der Fachkurse

Art. 20 des Einführungs-
gesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über die
Berufsbildung

Leiter des Amtes für
Berufsbildung

1 Eingefügt durch II. Nachtrag.
2 Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Erziehungs-
departement

Erlass der Lehrpläne und
der Weisungen für den
beruflichen Unterricht

Art. 36 des Einführungs-
gesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über die
Berufsbildung

Leiter des Amtes für
Berufsbildung

Erziehungs-
departement 1

Übertragung der Durchfüh-
rung der Lehrmeisterkurse
an Berufsverbände oder
Organisationen der berufli-
chen Weiterbildung

Art. 54 Bst. a des Einfüh-
rungsgesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über die
Berufsbildung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungs-
departement 1

Erlass kantonaler Ausbil-
dungsreglemente

Art. 54 Bst. b des Einfüh-
rungsgesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über die
Berufsbildung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungs-
departement

Feststellung, ob ein Ausbil-
dungsgang an einer privaten
Fachschule den gesetzli-
chen und reglementarischen
Vorschriften entspricht

Art. 55 des Einführungs-
gesetzes zur Bundes-
gesetzgebung über die
Berufsbildung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungs-
departement 1

Genehmigung des Benüt-
zungsreglementes für die
Schulräumlichkeiten

Art. 18 Abs.  3 der Berufs-
bildungsverordnung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungs-
departement

Beschluss über Betriebs-
beiträge an Vorbereitungs-
kurse an nichtstaatliche
Institutionen

Art. 32 der Berufs-
bildungsverordnung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungs-
departement

Gewährung von Betriebs-
beiträgen an Weiter-
bildungsveranstaltungen
ausserhalb des Kantons

Art. 33 Abs. 2 der Berufs-
bildungsverordnung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungs-
departement1

Verfügung über die Bei-
tragsberechtigung bei der
erstmaligen Einreichung
des Gesuchs um Gewäh-
rung eines Betriebsbeitrags

Art. 35 Abs.  3 der Berufs-
bildungsverordnung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

Erziehungsde-
partement 1 plänen und Kostenvoran-

t
änderungen und daraus
entstehenden Mehrkosten
bei Baubeiträgen

Art. 36 der Berufsbildungs-
verordnung

Leiter des Amtes
für Berufsbildung

                      

1 Eingefügt durch II. Nachtrag.

Genehmigung von Projekt-

schlag sowie von Projek - 
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Erziehungsde-
partement 1

Festsetzung der für die
Staatsbeiträge im indirek-
ten Finanzausgleich an
Amortisationslasten anre-
chenbaren Investitionsauf-
wendungen unter
Fr. 50 000.–

Art. 6 der Vollzugsverord-
nung zum Finanzaus-
gleichsgesetz

Leiter des Amtes
für Bildungsfinan-
zen

Dienststellen

Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Stipendien-
abteilung

Zusprache von Stipendien
und Studiendarlehen

Art. 33 Bst. a der
Stipendienverordnung

Sachbearbeiter
der Stipendien-
abteilung

                      

1 Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Anhang 5 

Finanzdepartement
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement

Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Finanz-
departement

Lotteriebewilligungen und
Abtretung von Kontingen-
ten, Zustimmung zu einer
Tombola und zu einem
Vorverkauf

Art. 3 und 10 Abs. 2,
Art. 12bis Abs. 2 und
Art. 13bis Abs. 2 der
Vollzugsverordnung
zur Gesetzgebung über
die Lotterien und die
gewerbsmässigen Wetten

Generalsekretär

Finanz-
departement

Vertretung in den Rechts-
verfahren des Departe-
mentes und dessen Dienst-
stellen

z. B. Art. 57 des Jagd-
gesetzes;
Art. 56 Abs. 1 der Jagd-
verordnung;
Art. 50 des Strafprozess-
gesetzes;
Klage in Mietstreitigkeiten

Leiter des
Rechtsdienstes

Finanz-
departement

Ernennung der Blitz-
schutzkontrolleure

Art. 29 Abs. 3 des Gesetzes
über den Feuerschutz

Leiter des Amtes
für Feuerschutz

Finanz-
departement

Genehmigung von recht-
setzenden Erlassen und
Vereinbarungen betreffend
Wasserversorgung

Art. 6 des Gemeinde-
gesetzes

Direktor der
Gebäudeversiche-
rungsanstalt

Finanz-
departement

Erteilung der Zustimmung
zur Vergütung von Über-
zeit, die von Mitarbeitern
in den Besoldungsklassen
23 und höher oder von
Hauswarten geleistet wor-
den ist

Art. 70 Bst. b i.V.m. Art. 24
Abs. 2 der Verordnung über
den Staatsdienst

Leiter des
Personalamtes

Finanz-
departement

Verbleib in der Versiche-
rungskasse für das Staats-
personal beim Übertritt in
eine andere öffentliche
oder gemeinnützige Insti-
tution sowie Verlängerung
des Anspruchs auf eine
Waisenrente

Art. 23 Abs. 2 und Art. 48
Abs. 3 der Verordnung über
die Versicherungskasse für
das Staatspersonal

Leiter des
Personalamtes
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Finanz-
departement

1
Abschluss von Verträgen
über den Kauf und Verkauf
von Grundstücken,
Begründung beschränkter
dinglicher Rechte (insbe-
sondere Abschluss von
Grunddienstbarkeits- und
Grundlastverträgen) sowie
Vollzug der Grundbuch-
geschäfte im Bereich des
Sondervermögens (Pen-
sionskassen und Gebäude-
versicherungsanstalt)

 Leiter der
Abteilung Liegen-
schaften des Amtes
für Vermögens-
verwaltung

Finanz-
departement

1
Einreichung von Bauge-
suchen, Gestaltungs- und
Überbauungsplänen sowie
Ergreifen von Rechtsmit-
teln im Bereich des Son-
dervermögens (Pensions-
kassen und Gebäudever-
sicherungsanstalt)

 Leiter der
Abteilung Liegen-
schaften des Amtes
für Vermögens-
verwaltung

Finanz-
departement

1
Zuschlag und Widerruf
sowie Befugnisse nach
Art. 5 dieses Erlasses
im Bereich des Sonder-
vermögens (Pensions-
kassen und Gebäude-
versicherungsanstalt)

Öffentliches Beschaf-
fungswesen

Leiter der
Abteilung Liegen-
schaften des Amtes
für Vermögens-
verwaltung

Finanz-
departement

Festlegung der Abschuss-
vorgaben

Art. 44 Abs. 1 des Jagd-
gesetzes;
Art. 32 der Jagdverordnung

Leiter des Amtes
für Jagd und
Fischerei

Finanz-
departement

Erlass der Richtlinien für
die Jagdstatistik

Art. 45 Abs. 2 des Jagd-
gesetzes

Leiter des Amtes
für Jagd und
Fischerei

Finanz-
departement

Weiterzug der Entscheide
der Wildschadenkommis-
sion

Art. 57 des Jagdgesetzes Leiter des Amtes
für Jagd und
Fischerei

Finanz-
departement

Weisung zur Bestandes-
regulierung

Art. 59 Bst. c des Jagd-
gesetzes

Leiter des Amtes
für Jagd und
Fischerei

Finanz-
departement

Einzug ohne Berechtigung
erlegten Wildes

Art. 67 des Jagdgesetzes Leiter des Amtes
für Jagd und
Fischerei

1 Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Finanz-
departement

Verwarnung von
Hegegemeinschaften

Art. 21 Abs. 1 Bst. a der
Jagdverordnung

Leiter des Amtes für
Jagd und Fischerei

Finanz-
departement

Anordnung der Erhebung
der Bestände weiterer
Tierarten

Art. 31 Abs. 3 der Jagdver-
ordnung

Leiter des Amtes für
Jagd und Fischerei

Finanz-
departement

Abschuss einzelner Tiere
im Wald und Verpflich-
tung von Pächtern zum
Abschuss

Art. 52 Abs. 1 Bst. d und
Art. 53 der Jagdverordnung

Leiter des Amtes für
Jagd und Fischerei

Finanz-
departement

Zustimmung zum Verbot
der Angelfischerei sowie
Regelung der Fischerei-
ausübung in öffentlichen
Badeanstalten und Häfen

Art. 33 Abs. 4 der Fische-
reiverordnung;
Art. 3 Abs.  2 der Verord-
nung über die Fischerei im
Bodensee-Obersee

Leiter des Amtes für
Jagd und Fischerei

Finanz-
departement

Entscheid über Mass-
nahmen zugunsten
der Fischerei bei
Verleihung von Wasser-
nutzungsrechten

Art. 50 Abs. 2 der
Fischereiverordnung

Leiter des Amtes für
Jagd und Fischerei
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Dienststellen

Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für
Vermögens-
verwaltung 1

Begründung, Änderung
und Löschung von Grund-
pfandrechten

Art. 35 Abs.  3 Ziff. 1 der
Finanzhaushaltsverordnung

Stellvertreter des
Amtsleiters (Leiter
der Abteilung
Liegenschaften)

Amt für
Vermögens-
verwaltung1

Abschluss und Kündigung
der Geschäftsmietverträge

 Leiter der Abtei-
lung Liegenschaf-
ten

Amt für
Vermögens-
verwaltung 1

Abschluss und Kündigung
der Wohnmietverträge
sowie rechtsgeschäftlicher
Verkehr mit den Mietern

 Mitarbeiter der
Abteilung Liegen-
schaften

Amt für
Vermögens-
verwaltung 1

Vertretung in Schlich-
tungsverhandlungen

 Mitarbeiter der
Abteilung Liegen-
schaften

Amt für
Vermögens-
verwaltung1

Erhebung von Einsprachen
und Rekursen in Bau- und
Strassensachen

 Mitarbeiter der
Abteilung Liegen-
schaften

Amt für
Vermögens-
verwaltung 1

Verkehr mit Unternehmern
und Handwerkern (Bau-
kontrolle, Abnahme,
Wahrnehmung der Män-
gelrechte usw.)

 Mitarbeiter der
Abteilung Liegen-
schaften

Amt für Jagd
und Fischerei

Registrierung von Präpa-
ratoren und Bewilligung
von Ausnahmen für den
gewerbsmässigen Handel

Art. 62 Abs. 2 und 3 der
Jagdverordnung

Stellvertreter
des Amtsleiters
(Adjunkt Jagd)

Amt für Jagd
und Fischerei

Krebsfang mit Reusen
sowie Bewilligung des
Fischfangs mit elek-
trischem Strom und
Bewilligung der Elektro-
fischerei

Art. 35 Abs. 1 und Art. 35
Abs. 3 i.V. m. Abs. 2 Bst. a
Ziff. 4 sowie Art. 43 der
Fischereiverordnung

Stellvertreter
des Amtsleiters
(Adjunkt Fischerei)

Steueramt Veranlagungsverfahren
und Steuerveranlagungen

Art. 111, 112, 176, 177
und 178 des Steuer-
gesetzes;
Art. 130 und 131 des
Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuerkom-
missär, Fachmann/
Fachfrau

                      

1 Fassung gemäss II. Nachtrag.
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Steueramt Verfügungen über Steuer-
rechnungen, Steuerrück-
erstattungen und Zinsen

Art. 210 ff. des Steuer-
gesetzes;
Art. 160 ff. des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuerkom-
missär, Sachbear-
beiter Bezug

Steueramt Vertretung im Steuerbezug Art. 216 ff. des Steuer-
gesetzes;
Art. 165 ff. des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter Spezial-
steuern, Abtei-
lungsleiter und
Sachbearbeiter
Bezug, Mitarbeiter
der Rechts-
abteilung

Steueramt Verfügungen über Grund-
stückwerte

Art. 178bis des Steuer-
gesetzes

Hauptabteilungs-
leiter, Steuerkom-
missär

Steueramt Einspracheverfahren und
-entscheide sowie
Vertretung in Rekurs-
und Beschwerdesachen

Art. 181, 182 und 222 des
Steuergesetzes;
Art. 134, 135 und 142 des
Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer;
Art. 53 bis 55 des Gesetzes
über die Verwaltungs-
rechtspflege

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuerkom-
missär, Fach-
mann/Fachfrau,
Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Erhebung von Beschwerden Art. 196 und 270 des
Steuergesetzes

Chef der
Rechtsabteilung

Steueramt Vertretung in Beschwerde-
sachen

Art. 62 und 64 i.V. m.
Art. 53 Abs. 1 des Gesetzes
über die Verwaltungs-
rechtspflege

Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Bussenverfügungen wegen
Verletzung von Verfahrens-
pflichten

Art. 256 des Steuergesetzes;
Art. 174 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuerkom-
missär

Steueramt Vertretung in Strafverfahren Art. 267 und 270 des
Steuergesetzes

Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Entscheide über Steuer-
befreiungen

Art. 80 des Steuergesetzes;
Art. 56 des Bundesgesetzes
über die direkte Bundessteuer

Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Entscheide über Revisionen Art. 197 des Steuergesetzes;
Art. 149 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuer-
kommissär,
Mitarbeiter der
Rechtsabteilung
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                           gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Steueramt Berichtigungen Art. 198 des Steuergesetzes;
Art. 150 des Bundesgesetzes
über die direkte Bundes-
steuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuer-
kommissär,
Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Verfügungen über die
Feststellung der Steuer-
pflicht

Art. 13, 14, 71 und 72 des
Steuergesetzes;
Art. 3, 4, 50 und 51 des
Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuer-
kommissär,
Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Verfügungen über die
Verweigerung der Akten-
einsicht

Art. 165 Abs. 3 des Steuer-
gesetzes;
Art. 114 Abs. 4 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuer-
kommissär,
Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Verfügungen über Nach-
steuern

Art. 199 bis 202 des Steuer-
gesetzes;
Art. 151 und 153 des
Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer

Abteilungsleiter
und Fachmann/
Fachfrau für
Nachsteuern und
Steuerstrafen

Steueramt Verfügungen über Stun-
dung und Erlass

Art. 224 des Steuergesetzes;
Art. 166 und 167 des
Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer

Hauptabteilungs-
leiter Spezial-
steuern, Abtei-
lungsleiter Bezug,
Gruppenleiter und
Sachbearbeiter
Stundung und
Erlass

Steueramt Verfügungen über Sicher-
stellungen

Art. 225 des Steuergesetzes;
Art. 169 des Bundesgesetzes
über die direkte Bundes-
steuer

Hauptabteilungs-
leiter, Abteilungs-
leiter, Steuer-
kommissär,
Mitarbeiter der
Rechtsabteilung

Steueramt Eröffnung und Durchfüh-
rung der Strafuntersu-
chung, Erlass von Straf-
bescheiden und Strafver-
fügungen

Art. 257 ff. des Steuer-
gesetzes;
Art. 182 und 183 des
Bundesgesetzes über die
direkte Bundessteuer

Abteilungsleiter
und Fachmann/
Fachfrau für Nach-
steuern und Steuer-
strafen
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Steueramt Verfügungen über die
Quellensteuerpflicht und
die Nachzahlungen von
Quellensteuern

Art. 186 und 188 des Steuer-
gesetzes;
Art. 137 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Abteilungsleiter
und Fachmann/
Fachfrau für
Quellensteuern

Steueramt Einspracheentscheide in
Quellensteuersachen

Art. 189 i.V. m. Art. 182 des
Steuergesetzes;
Art. 139 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Abteilungsleiter
und Fachmann/
Fachfrau für
Quellensteuern

Steueramt Verfügungen über den
Steueraufschub zufolge
Ersatzbeschaffung

Art. 190 des Steuergesetzes Abteilungsleiter,
Fachmann/
Fachfrau für
Grundstück-
gewinnsteuern

Steueramt Aufnahme von amtlichen
Inventaren

Art. 204 des Steuergesetzes;
Art. 154 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Abteilungsleiter
Erbschafts- und
Schenkungs-
steuern, Fach-
mann/Fachfrau für
Inventarisationen

Steueramt Siegelung Art. 208 Abs. 2 des Steuer-
gesetzes;
Art. 156 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes über die direkte
Bundessteuer

Abteilungsleiter
Erbschafts- und
Schenkungs-
steuern, Fach-
mann/Fachfrau für
Inventarisationen
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Anhang 6

Baudepartement
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement

Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                                  gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Baudepartement Unterzeichnung von
Grundbuchgeschäften beim
Vollzug der staatlichen
Wohnbauförderung

– Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz
über die Verbesserung
der Wohnverhältnisse
in Berggebieten

Leiter der Abtei-
lung Wohnbauför-
derung des Gene-
ralsekretariates

– Gesetz über Wohnbau-
und Eigentumsförderung

– Verordnung zum Gesetz
über Wohnbau- und
Eigentumsförderung

– Bundesbeschluss
betreffend Massnahmen
zur Milderung der
Wohnungsnot durch
Förderung der Wohn-
bautätigkeit

– Bundesbeschluss betref-
fend Massnahmen zur
Förderung der Wohn-
bautätigkeit

Baudepartement Verfügungen und Fest-
setzungen beim Vollzug
der staatlichen Wohn-
bauförderung

– Einführungsgesetz zum
Bundesgesetz über die
Verbesserung der
Wohnverhältnisse in
Berggebieten

Leiter der Abtei-
lung Wohnbauför-
derung des Gene-
ralsekretariates

– Gesetz über Wohnbau-
und Eigentumsförderung

– Verordnung zum Gesetz
über Wohnbau- und
Eigentumsförderung

– Bundesbeschluss
betreffend Massnahmen
zur Milderung der
Wohnungsnot durch
Förderung der Wohnbau-
tätigkeit

– Bundesbeschluss
betreffend Massnahmen
zur Förderung der
Wohnbautätigkeit
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Baudepartement Entscheid über Konzes-
sionen oder Bauvorhaben
bei Eisenbahnen, Seilbah-
nen und Skiliften

Art. 25 Bst. f des Geschäfts-
reglementes der Regierung
und der Staatskanzlei

Leiter des Amtes für
Raumentwicklung

Baudepartement Genehmigung der Orts-
planungserlasse

Art. 31 des Baugesetzes Leiter des Amtes für
Raumentwicklung

Baudepartement Genehmigung von Bewirt-
schaftungsverträgen und
Auszahlungslisten für
die Abgeltung von ökolo-
gischen Leistungen;
Antrag für Bundesbeiträge

Art. 14 des Gesetzes über
die Abgeltung ökologischer
Leistungen

Leiter Abteilung
Natur- und Land-
schaftsschutz des
Amtes für Raum-
entwicklung

Baudepartement Einreichung von Bau-
gesuchen sowie Gestal-
tungs- und Überbauungs-
pläne für kantonale
Hochbauvorhaben

 Kantonsbaumeister

Baudepartement Abschluss von Miet- und
Pachtverträgen für die
Staatsverwaltung, ausge-
nommen über Liegen-
schaften im Bereich des
Sondervermögens (Pen-
sionskassen und Gebäude-
versicherungsanstalt) und
über Liegenschaften von
Strassenprojekten und im
Strassenunterhalt

 Kantonsbaumeister

Baudepartement Erhebung und Rückzug
von Einsprachen und
Rechtsmitteln bei Bau-
bewilligungsverfahren von
Dritten, soweit kantonale
Liegenschaften im Ver-
waltungsvermögen betrof-
fen sind

 Kantonsbaumeister

Baudepartement Erlass von Verfügungen
nach der Verordnung über
das öffentliche Beschaf-
fungswesen über Aus-
schreibungen, Ausschluss
von Anbietern und
Abbruch des Verfahrens

 Leiter der
Zentralen Dienste
des Hochbauamtes
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Baudepartement Abschluss sämtlicher Ver-
träge (über Kauf und Ver-
kauf von Grundstücken,
Regelung von Dienstbar-
keiten und Grundlasten,
Vormerkungen, Anmer-
kungen und Löschungen
sowie Pfandrechtserrich-
tungen) für die Regierung
und die Departemente,
ausgenommen für Liegen-
schaften im Bereich des
Sondervermögens (Pen-
sionskassen und Gebäude-
versicherungsanstalt)

Leiter und Mitar-
beiter Büro für
Landerwerb/Dienst
für Grundstück-
geschäfte des Tief-
bauamtes

Abschluss von Miet- und
Pachtverträgen über Lie-
genschaften des Verwal-
tungsvermögens von Stras-
senprojekten

Baudepartement Erhebung und Rückzug von
Straf- und Zivilklagen über
Sachbeschädigungen usw.
im Zusammenhang mit
kantonalen Hochbauten
sowie Kantons- und Natio-
nalstrassen

 Kantonsbaumeister
und
Kantonsingenieur

Baudepartement Persönliche Anzeige nach
Strassengesetz

Art. 42 des Strassen-
gesetzes

Kantonsingenieur

Baudepartement Unterzeichnung der Zah-
lungsanweisungen im
Zusammenhang mit dem
Zahlungsverkehr mit dem
Bundesamt für Strassen
und mit dem Bundesamt
für Wasserwirtschaft

 Kantonsingenieur
und Leiter Rech-
nungswesen des
Tiefbauamtes

Baudepartement Unterzeichnung der Zah-
lungsanweisungen im
Zusammenhang mit dem
Zahlungsverkehr mit dem
Bundesamt für Strassen

 Strasseninspektor
und Leiter Rech-
nungswesen des
Tiefbauamtes

Baudepartement Genehmigung der Teil-
strassenpläne

Art. 13 des Strassen-
gesetzes

Leiter des Rechts-
dienstes des Tief-
bauamtes
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Baudepartement Landerwerb und Abschluss
der Dienstbarkeitsverträge
für das Rheinunternehmen
bis Fr. 100 000.–

 Leiter der Abtei-
lung Gewässer des
Tiefbauamtes

Baudepartement Abschluss von Verträgen
für Schallschutzmassnah-
men nach eidgenössischer
Lärmschutzverordnung

 Leiter und Mitar-
beiter Büro für
Landerwerb/Dienst
für Grundstück-
geschäfte des Tief-
bauamtes

Baudepartement Vollzug der Grundbuch-
geschäfte für die Regierung
und die Departemente,
ausgenommen für Liegen-
schaften im Bereich des
Sondervermögens (Pen-
sionskassen und Gebäude-
versicherungsanstalt)

 Leiter und Mitar-
beiter Büro für
Landerwerb/Dienst
für Grundstück-
geschäfte des Tief-
bauamtes

Baudepartement Abschluss von Miet- und
Pachtverträgen über
Liegenschaften des Ver-
waltungsvermögens im
Strassenunterhalt

 Strasseninspektor

Baudepartement Bewilligungen für den
Materialbezug aus dem
Rhein

Art. 1 f. der Verordnung
über den Materialbezug aus
öffentlichen Gewässern

Leiter der Sektion
Wasserbau des
Tiefbauamtes

Baudepartement Genehmigung von recht-
setzenden Erlassen und
Vereinbarungen im Zu-
ständigkeitsbereich des
Amtes für Umweltschutz

Art. 6 des Gemeinde-
gesetzes

Leiter des Amtes
für Umweltschutz
und Leiter des
Rechtsdienstes
des Amtes für
Umweltschutz

Baudepartement Genehmigung des
generellen Entwässerungs-
plans

Art. 5 Abs. 2 des Vollzugs-
gesetzes zur eidgenössi-
schen Gewässerschutz-
gesetzgebung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Einteilung der Gewässer-
schutzbereiche

Art. 27 des Vollzugs-
gesetzes zur eidgenössi-
schen Gewässerschutz-
gesetzgebung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Genehmigung des Um-
grenzungsplans mit den
zugehörigen Vorschriften

Art. 32 des Vollzugs-
gesetzes zur eidgenössi-
schen Gewässerschutz-
gesetzgebung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Baudepartement Vollzug der Vorschriften
über die Sanierung
von Fliessgewässern bei
Wasserentnahmen

Art. 4 Abs. 2 i.V. m. Art. 4
Abs.  1 Bst. a der Verord-
nung zum Vollzugsgesetz
zur eidgenössischen Ge-
wässerschutzgesetzgebung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Fortleitung von Quell-
oder Grundwasser über
die Kantonsgrenze

Art. 10 des Gesetzes über
die Gewässernutzung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Verleihung von Wasser-
nutzungsrechten

Art. 13 des Gesetzes über
die Gewässernutzung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Verfügung über die
gemeinsame Nutzung
eines Gewässers

Art. 20 Abs. 1 des Gesetzes
über die Gewässernutzung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Zustimmung zur Übertra-
gung einer Verleihung

Art. 23 des Gesetzes über
die Gewässernutzung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Anerkennung von ohne
Verleihung betriebenen
Nutzungsanlagen

Art. 51 des Gesetzes über
die Gewässernutzung

Leiter des Amtes
für Umweltschutz

Baudepartement Ausübung der Rechte
eines Klägers bei
Widerhandlungen gegen
Bestimmungen des
Umweltrechts

Art. 50 des Strafprozess-
gesetzes

Leiter des Amtes
für Umweltschutz
sowie Leiter des
Rechtsdienstes des
Amtes für Umwelt-
schutz, Kantons-
ingenieur sowie
Leiter Rechtsdienst
des Tiefbauamtes,
Leiter des Amtes
für Raumentwick-
lung sowie Leiter
der Abteilung
Natur- und Land-
schaftsschutz des
Amtes für Raum-
entwicklung
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Dienststellen

Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für Raum-
entwicklung

Verfügungen für Ausnahme-
bewilligungen nach dem
Baugesetz

Art. 77 Abs. 2 des Bauge-
setzes

Leiter Abteilung
Ortsplanung

Amt für Raum-
entwicklung

Bewilligungen und Verfü-
gungen nach dem Bundes-
gesetz über den Natur- und
Heimatschutz und nach der
Naturschutzverordnung

Art. 22 Abs. 1 und 2 des
Bundesgesetzes über den
Natur- und Heimatschutz;
Art. 3 Abs. 1 und 2, Art. 4
Abs. 2, Art. 5 Abs. 1, Art. 9
Abs. 1, Art. 11 Abs. 1 und 3,
Art. 23 Abs. 2 und Art. 26
der Naturschutzverordnung

Leiter Abteilung
Natur- und Land-
schaftsschutz

Amt für Raum-
entwicklung

Verfügungen für Bauten
und Anlagen ausserhalb
der Bauzonen

Art. 25 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes über die Raum-
planung;
Art. 87bis des Baugesetzes

Leiter Abteilung
Bauen ausserhalb
der Bauzonen

Tiefbauamt Abschluss der Verträge für
das Rheinunternehmen

Wasserbaugesetz Leiter der Abtei-
lung Gewässer

Tiefbauamt Wasserbaupolizeiliche
Bewilligungen und
Ausnahmebewilligungen

Art. 37 f. des eidgenössi-
schen Gewässerschutz-
gesetzes;
Art. 50 des Wasserbau-
gesetzes;
Art. 1 des Regierungs-
beschlusses über die
Bezeichnung der zustän-
digen Stelle des Staates
nach dem Wasserbaugesetz

Leiter der Sektion
Wasserbau

Tiefbauamt Sondernutzungsbewilli-
gungen für Bauten und
Anlagen auf oder über
Strand- oder Seeboden

Art. 9 des Gesetzes über die
Gewässernutzung;
Art. 18 Abs. 3 der Vollzugs-
verordnung zum Gesetz
über die Gewässernutzung

Leiter der Sektion
Wasserbau

Tiefbauamt Bewilligungen für den
Materialbezug aus Ober-
flächengewässern

Art. 1 der Verordnung über
den Materialbezug aus
öffentlichen Gewässern;
Art. 5 Bst. c der Verordnung
zum Vollzugsgesetz zur
eidgenössischen Gewässer-
schutzgesetzgebung

Leiter der Sektion
Wasserbau

Tiefbauamt Verfügungen nach
dem Strassengesetz für
Kantonsstrassen

Art. 1 der Strassenver-
ordnung

Strasseninspektor
und Leiter Büro
für Landerwerb
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für
Umweltschutz

Verfügungen sowie Kon-
troll- und Abnahme-
berichte im Zuständigkeits-
bereich des Amtes für
Umweltschutz

Umwelt-, Gewässerschutz-
und Energiegesetzgebung;
Gesetzgebung über die
Gewässernutzung;
Rohrleitungsgesetzgebung

Abteilungsleiter/
Unterabteilungs-
leiter des Amtes für
Umweltschutz

Amt für
Umweltschutz

Stellungnahmen und
Anträge der Umwelt-
schutzfachstelle

Art. 9 Abs. 5 des eidge-
nössischen Umweltschutz-
gesetzes;
Art. 8 Abs. 3 und Art. 13
der eidgenössischen
Verordnung über die
Umweltverträglichkeits-
prüfung;
Art. 1 des Regierungs-
beschlusses zum Gross-
ratsbeschluss über die
Umweltverträglichkeits-
prüfung

Leiter der Abtei-
lung Recht und
UVP sowie Leiter
der UVP-Fachstelle
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Anhang 7 

Justiz- und Polizeidepartement
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement

Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Justiz- und
Polizeideparte-
ment1

Genehmigung der vor-
mundschaftlichen Auf-
sichtsbehörde

Art. 287, 288, 375, 404 und
422 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches

Sachbearbeiter des
Vormundschafts-
dienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Bewilligung der verein-
fachten Veröffentlichung

Art. 28 des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch

Leiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment 21

Verzicht auf Eröffnung der
letztwilligen Verfügung
oder des Erbvertrags

Art. 83bis des Einführungs-
gesetzes zum Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch

Leiter des Rechts-
dienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment 1

Betreibungsverfahren
einschliesslich Rechtsöff-
nungsbegehren

Übereinkommen über die
Geltendmachung von Un-
terhaltsansprüchen im
Ausland

Sachbearbeiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment 1

Genehmigung der Formu-
lare im Miet- und Pacht-
recht

Art. 266 l und 269 d des
Obligationenrechts

Sachbearbeiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Zustimmung zu Akten-
edition und Zeugeneinver-
nahme

Art. 68 und 93 des Straf-
prozessgesetzes und
Art. 132 des Zivilprozess-
gesetzes

Leiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

unentgeltliche Rechtspflege
und Rechtsverbeiständung

Art. 99 des Gesetzes über
die Verwaltungsrechts-
pflege und Art. 59 des
Strafprozessgesetzes

Leiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Schriftliche Stellungnahme
an den Vermittler

Art. 4 Abs. 2 des Verant-
wortlichkeitsgesetzes

Leiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Zwischenverfügung
betreffend aufschiebende
Wirkung und vorsorgliche
Massnahme im Ausländer-
recht

Art. 18 und 51 des Gesetzes
über die Verwaltungs-
rechtspflege

Leiter des
Rechtsdienstes

                      

1 Fassung gemäss  II. Nachtrag.
2 Eingefügt durch II. Nachtrag.
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Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Verfügung betreffend
Vorschuss

Art. 15 des eidgenössischen
Opferhilfegesetzes

Leiter des
Rechtsdienstes

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

notwendige und amtliche
Verteidigung

Art. 55 ff. des Strafprozess-
gesetzes

Leiter des
Straf- und Mass-
nahmenvollzugs

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Verfügung betreffend
Erlass der Kosten im Straf-
verfahren

Ziff. 04 des Gerichts-
kostentarifs

Leiter des
Straf- und Mass-
nahmenvollzugs

Justiz- und
Polizeideparte-
ment

Verfügung betreffend Straf-
und Massnahmenvollzug,
ausgenommen gegenüber
gemeingefährlichen Straf-
tätern nach den Richtlinien
der Ostschweizerischen
Strafvollzugskommission

Art. 283 ff. des Straf-
prozessgesetzes

– Leiter des Straf-
und Massnah-
menvollzugs

– Sachbearbeiter
des Straf- und
Massnahmen-
vollzugs:
Gutheissung von
Begehren um
Bewilligung
besonderer Voll-
zugsformen

Dienststellen

Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amtsnotariat Beglaubigung Art. 35ter Bst. a des
Einführungsgesetzes
zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch

Sachbearbeiter

Amtsnotariat Öffentliche Beurkundung Art. 15 Bst. a des
Einführungsgesetzes
zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch

Sachbearbeiter

Amtsnotariat erbrechtliche Verfügungen
einschliesslich deren Voll-
zug und amtliche Teilung

Art. 7 und 88 des
Einführungsgesetzes
zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch

Sachbearbeiter

Ausländeramt Verfügungen betreffend
Einreise und Aufenthalt

Bundesgesetzgebung über
Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausländer

Abteilungsleiter
und Sachbearbeiter

Ausländeramt Verfügungen im Asyl-
bereich

Bundesgesetzgebung
über die Asylgewährung

Abteilungsleiter
und Sachbearbeiter
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Ausländeramt Zwangsmassnahmen Art. 13 a bis 14 des
Bundesgesetzes über Auf-
enthalt und Niederlassung
der Ausländer

Abteilungsleiter

Kantonspolizei Verfügungen, Anord-
nungen, Weisungen über
Signalisation, Einsprache-
entscheide

Bundesgesetzgebung
über den Strassenverkehr

Chef
Verkehrstechnik

Kantonspolizei Verfügungen betreffend
Betriebswegweiser, Hotel-
wegweiser, touristische
Signalisation, Strassen-
reklamen und Parkierungs-
erleichterungen für Geh-
behinderte

Art. 54, 65 und 95 ff. der
eidgenössischen Signalisa-
tionsverordnung

Leitender
Sachbearbeiter
Verkehrstechnik

Kantonspolizei Temporäre Verkehrsanord-
nungen

Art. 107 der eidgenössi-
schen Signalisationsver-
ordnung

Sachbearbeiter
Verkehrstechnik

Kantonspolizei Verfügungen betreffend
Lagerung von Spreng-
mitteln

Bundesgesetzgebung
über explosionsgefährliche
Stoffe

Chef
Sicherheitspolizei

Kantonspolizei Bewilligung zur Verwen-
dung von Schiesspulver für
die Feier historischer
Anlässe oder für ähnliche
Bräuche

Art. 15 Abs. 5 des eidgenös-
sischen Sprengstoffgesetzes

Mitarbeiter
der Dienststelle
Sprengstoff/
Waffen

Kantonspolizei Verfügungen, Beschlag-
nahmen

Bundesgesetzgebung über
Waffen, Waffenzubehör
und Munition

Chef Sicherheits-
polizei, Mitarbeiter
der Dienststelle
Sprengstoff/
Waffen

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Veranlagung von Abgaben,
Einspracheentscheide,
Betreibungen einschliess-
lich Rechtsöffnungsver-
fahren

Gesetz über die Strassen-
verkehrsabgaben; Gesetz
über die Wasserfahrzeug-
steuer; Schwerverkehrs-
abgabegesetz

Abteilungsleiter
und Sach-
bearbeiter

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Zulassung von Fahrzeugen
und Schiffen, Entzug von
Kontrollschildern und
Ausweisen, Fahrzeug-
und Schiffsprüfungen

Art. 7 ff. des eidgenössi-
schen Strassenverkehrsge-
setzes;
Art. 10 ff. des Bundes-
gesetzes über die Binnen-
schifffahrt;
Art. 13.01 ff. der Bodensee-
Schifffahrts-Ordnung

Abteilungsleiter,
Sachbearbeiter,
Verkehrsexperte
und
Schiffsexperte
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Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Zulassung von Personen
zum Strassen- und Schiffs-
verkehr einschliesslich
Führerprüfungen und
Kontrollfahrten, Mass-
nahmen gegenüber Fahr-
zeug- und Schiffsführern

Art. 14 ff. des eidgenössi-
schen Strassenverkehrsge-
setzes;
Art. 16 ff. des Bundes-
gesetzes über die Binnen-
schifffahrt;
Art. 12.01 ff. der Bodensee-
Schifffahrts-Ordnung

Abteilungsleiter,
Sachbearbeiter,
Verkehrsexperte
und Schiffsexperte

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Sonderbewilligungen Art. 76 ff. der eidgenössi-
schen Verkehrsregelnver-
ordnung;
Art. 72 ff. der eidgenössi-
schen Binnenschifffahrts-
verordnung;
Art. 6 der eidgenössischen
Verordnung über die
Personenbeförderungs-
konzession

Abteilungsleiter
und Sachbearbeiter

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Erteilung und Entzug von
Bewilligungen für die
Selbstabnahme typen-
geprüfter Fahrzeuge und
CE-zertifizierter Schiffe
sowie die Abgaswartung
an Schiffsmotoren

Art. 29 ff. der eidgenössi-
schen Verordnung über die
technischen Anforderun-
gen an Strassenfahrzeuge;
Art. 100 a der eidgenössi-
schen Binnenschifffahrts-
verordnung

Abteilungsleiter,
Sachbearbeiter,
Verkehrsexperte
und Schiffsexperte

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Verfügung und Anbrin-
gung von Schifffahrts-
zeichen

Art. 36 ff. der eidgenössi-
schen Binnenschifffahrts-
verordnung;
Art. 5.01 ff. der Bodensee-
Schifffahrts-Ordnung

Abteilungsleiter

Strassenver-
kehrs- und
Schifffahrtsamt

Zulassung von und Auf-
sicht über Fahrlehrer und
Fahrschulen

Art. 47 ff. der eidgenössi-
schen Verordnung über
die Zulassung von Perso-
nen und Fahrzeugen zum
Strassenverkehr

Abteilungsleiter,
Sachbearbeiter und
Verkehrsexperte
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Anhang 8 

Gesundheitsdepartement
Ermächtigte Beamte und Angestellte nach Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes

Departement
Departement, in
dessen Namen
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                              gesetzliche Grundlage

ermächtigte  Beamte
und Angestellte  

Gesundheits-
departement

Anordnung einer Obduk-
tion trotz Einspruch, wenn
Verdacht auf eine über-
tragbare Krankheit besteht

Art. 34 Abs. 2 des Gesund-
heitsgesetzes

Kantonsarzt

Gesundheits-
departement

Beschlagnahmung bei
Gefahr für die öffentliche
Gesundheit

Art. 56 des Gesundheitsge-
setzes

– Kantonsapothe-
ker: Heilmittel

– Kantonschemiker:
Lebensmittel

– Kantonsarzt:
übrige Fälle

Gesundheits-
departement

Festlegung von Unter-
suchungs- und Impf-
programmen

Art. 5 der Verordnung über
den Schularztdienst

Präventivmediziner

Gesundheits-
departement

Genehmigung der Ausbil-
dungsverträge mit Schulen
der Gesundheitspflege

Art. 3 Bst. d der Spitalorga-
nisationsverordnung

Generalsekretär

Gesundheits-
departement

Erhebung von Strafklagen  – Kantonsapo-
theker: Heilmittel

– Kantonschemiker:
Lebensmittel

– Verwaltungs-
direktoren bzw.
-leiter der kanto-
nalen Psychiatri-
schen Dienste:
Spitalangelegen-
heiten

Gesundheits-
departement

Befreiung vom ärztlichen
Berufsgeheimnis bei Ange-
stellten der kantonalen
Spitäler und Psychiatri-
schen Dienste

Art. 321 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches,
Art. 3 Abs. 2 und Art. 6
Abs. 1 Bst. a des Gesund-
heitsgesetzes

Leiter Rechtsdienst

Gesundheitsdep
artement 1

Wahlkompetenzen Art. 91 Staatsverwaltungs-
gesetz

Für die Angestellten:
– der psychiatrischen

Dienste: Die
Geschäftsleitung

– der medizinischen
Institute:

   Die Institutsleitung

                      

1 Eingefügt durch Nachtrag.
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Dienststellen

Dienststelle, für die
nach Art. 27 StVG
gehandelt wird

Angelegenheit nach Art. 27 StVG

Umschreibung                             gesetzliche Grundlage

ermächtigte Beamte
und Angestellte  

Amt für
Lebensmittel-
kontrolle

Verfügungen im Rahmen
der Lebensmittelkontrolle

Art. 1 Bst. a des Einfüh-
rungsgesetzes zur eidge-
nössischen Lebensmittel-
gesetzgebung

– Leiter des Amtes
für Lebensmittel-
kontrolle

– Lebensmittel-
inspektoren und
-kontrolleure

– Trinkwasser-
inspektoren

Amt für
Lebensmittel-
kontrolle

Bewilligungen zum
Verkehr mit Giften

Art. 3 der Vollzugsverord-
nung zu den eidgenössi-
schen Vorschriften über
den Verkehr mit Giften

Sachbearbeiter der
Abteilung Gifte
und Stoffe
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